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Gesetz 
zur Änderung des Hochschulgesetzes 

Vom 12. Juli 2019 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Änderung des Hochschulgesetzes 

Artikel 1 
Änderung des Hochschulgesetzes 

Das Hochschulgesetz vom 16. September 2014 (GV NRW. 
S. 547), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. 
Oktober 2017 (GV NRW. S. 806) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 6 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 6 Strategische Ziele; Hochschulverträge". 

b) Die Angabe zu § lla wird wie folgt gefasst: 

,,§ lla Mitgliederinitiative". 

c) Die Angabe zu § llb wird wie folgt gefasst: 

§ llb Geschlechtergerechte Zusammensetzung 
von Gremien" 

d) Die Angabe zu § llc wird gestrichen. 

e) Die Angabe zu § 17 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 17 Wahl der Mitglieder des Rektorats; Abwahl 
durch die Hochschulwahlversammlung". 

f) Nach der Angabe zu § 17 wird die folgende An
gabe eingefügt: 

,,§ 17a Abwahl der Mitglieder des Rektorats 
durch die Hochschullehrerinnen und Hochschul
lehrer". 

g) Die Angabe zu § 34a wird gestrichen. 

h) Nach der Angabe zu § 38 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

,,§ 38a Tenure Track". 

i) Nach der Angabe zu § 51 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

,,§ 51a Ordnungsverstöße; Ordnungsrnaßnahmen" 

j) Die Angabe zu § 58 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 58 Ziel von Lehre und Studium, Lehrangebot". 

k) Nach der Angabe zu § 58 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

,,§ 58a Studienberatung; Studienverlaufsverein
barung". 

1) Nach der Angabe zu § 67a wird folgende Angabe 
eingefügt: 

,,§ 67b Promotionskolleg für angewandte For
schung der Fachhochschulen in Nordrhein-West
falen'''. 

m) Die Angabe zu § 76 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 76 Aufsicht über staatlich getragene Hoch
schulen". 

n) Die Angaben zu § 76a und 76b werden gestrichen. 

0) Die Angabe zu § 77a wird durch folgende Anga
ben ersetzt: 
,,§ 77a Errichtung juristischer Personen des öf
fentlichen Rechts durch Hochschulen 
§ 77b Besondere Vorschriften betreffend die Fern
universität in Hagen 
§ 77c Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbe
hindertenvertretungen" . 

p) Die Angabe zu § 82 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 82 Ministerium; Verwaltungsvorschriften; Gel
tung von Gesetzen". 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nummer 5 wird nach dem Wort 
"die" das Wort "Technische" eingefügt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden 
nach dem Wort "Hochschulen" die 
Wörter "für angewandte Wissenschaf
ten" eingefügt. 

bbb) In Nummer 3, 4 und 6 wird jeweils das 
Wort "Fachhochschule" durch das 
Wort "Hochschule" ersetzt. 

ccc) Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 

,,7. die Westfälische Hochschule Gel
senkirchen, Bocholt, Recklinghausen," 

ddd) Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 

,,8. die Hochschule für Gesundheit in 
Bochum," 

eee) In Nummer 9 und 11 wird jeweils das 
Wort " Fachhochschule" durch das 
Wort "Hochschule" ersetzt. 

fff) Nummer 12 wird wie folgt gefasst: 

,,12. die Technische Hochschule Köln," 

ggg) In Nummer 13, 14 und 16 wird jeweils 
das Wort "Fachhochschule" durch das 
Wort "Hochschule" ersetzt." 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Es bestehen Standorte der Fachhochschule 
Aachen in Jülich, der Fachhochschule Biele
feld in Minden, der Hochschule Bochum in 
VelbertiHeiligenhaus, der Hochschule Bonn
Rhein-Sieg in Rheinbach und in Hennef, der 
Fachhochschule Südwestfalen in Hagen, in 
Meschede und in Soest, der Hochschule 
Rhein-Waal in Kamp-Lintfort, der Techni
schen Hochschule Köln in Gummersbach und 
in Leverkusen, der Hochschule Ostwestfa
len-Lippe in Detmold und in Höxter, der 
Hochschule Ruhr-West in Bottrop sowie der 
Fachhochschule Münster in Steinfurt; das 
Ministerium wird ermächtigt, durch Rechts
verordnung Standorte zu schließen." 

bb) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

"Der Sitz im Sinne der Vorschriften über den 
Gerichtsstand ist für die Westfälische Hoch
schule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghau
sen die Stadt Gelsenkirchen, für die Hoch
schule Hamm-Lippstadt die Stadt Hamm, 
für die Hochschule Niederrhein die Stadt 
Krefeld und für die Universität Duis
burg-Essen die Stadt Essen." 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Die Hochschulen nehmen die ihnen obliegenden 
Aufga ben als Selbstverwal tungsangelegenhei ten 
wahr." 

b) Absatz 4 Satz 3 wird durch folgende Sätze er
setzt: 

"Die Grundordnung kann bestimmen, dass das 
Verkündungsblatt zusätzlich oder ausschließlich 
in Gestalt einer elektronischen Ausgabe erscheint, 
die über öffentlich zugängliche Netze angeboten 
wird. In diesem Fall gilt § 19 Absatz 2 des E-Go
vernment-Gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 8. 
Juli 2016 (GV NRW. S. 551) in der jeweils gelten
den Fassung entsprechend. Die Grundordnung re
gelt auch das Verfahren und den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Ordnungen." 

c) Die Absätze 5 und 6 werden wie folgt gefasst: 

,,(5) Die Hochschulen können sich in ihrer Grund
ordnung eigene Namen geben und Wappen und 
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Siegel führen; die die Namensgebung regelnde 
Vorschrift der Grundordnung bedarf der Geneh
migung des Ministeriums. Die Hochschulen kön
nen zudem im internationalen Verkehr ihre Be
zeichnungen in einer fremdsprachigen Überset
zung führen; bei den Fachhochschulen darf dabei 
die Gefahr einer Verwechslung mit der Bezeich
nung einer Universität nicht gegeben sein. Hoch
schulen ohne eigene Wappen und Siegel führen 
das Landeswappen und das kleine Landessiegel. 

(6) Für die Errichtung juristischer Personen des 
öffentlichen Rechts durch die Hochschulen gilt 
§ 77a." 

d) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Die Universität Köln und die Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg nehmen die öffentlichen 
Aufgaben an den ihnen seitens des Landes 
überlassenen Liegenschaften wahr." 

bb) In Satz 4 wird das Wort "Fachhochschule" 
durch das Wort "Hochschule" ersetzt. 

ce) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

"Das Ministerium kann hierzu Näheres im 
Einvernehmen mit dem für Finanzen zustän
digen Ministerium durch Verwaltungsvor
schrift regeln." 

e) Folgender Absatz 8 wird angefügt: 

,,(8) Auf Antrag einer Hochschule soll die Bauher
reneigenschaft und die Eigentümerverantwortung 
an Teilen oder der Gesamtheit der ihr seitens des 
Landes oder seitens des Bau- und Liegenschafts
betriebs NRW überlassenen Liegenschaften zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben auf diese 
Hochschule übertragen werden, soweit ihr dieses 
nicht bereits durch Gesetz zugewJesen ist; § 5 Ab
satz 2 bleibt unberührt. Die Ubertragung der 
Bauherreneigenschaft kann insbesondere die In
standhaltung, die Sanierung und Modernisierung 
von Bestandsbauten und die Errichtung von Neu
bauten betreffen. Das Ministerium regelt im Ein
vernehmen mit dem für Finanzen zuständigen 
Ministerium das Nähere durch Rechtsverordnung. 
Zu dieser Rechtsverordnung kann das Ministe
rium im Einvernehmen mit dem für Finanzen zu
ständigen Ministerium Verwaltungsvorschriften 
erlassen." 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "Technolo
gietransfer" die Wörter ", Förderung von 
Ausgründungen" eingefügt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

"Zum Zwecke des Wissenstransfers nach 
Satz 1 können sie insbesondere die berufliche 
Selbstständigkeit, auch durch Unterneh
mensgründungen, ihrer Studierenden, ihres 
befristet beschäftigten Hochschulpersonals 
sowie ihrer Absolventinnen und Absolventen 
und ihrer ehemaligen Beschäftigten für die 
Dauer von bis zu drei Jahren fördern; die 
Förderung darf die Erfüllung der weiteren in 
diesem Gesetz genannten Aufgaben nicht be
einträchtigen. " 

ce) In dem neuen Satz 3 wird das Wort "Sie" 
durch die Wörter "Die Universitäten" ersetzt. 

dd) In dem neuen Satz 4 werden die Wörter "Die 
Universitäten" durch das Wort "Sie" ersetzt. 

ee) In dem neuen Satz 5 wird die Angabe ,,3" 
durch die Angabe ,,4" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort "Technolo
gietransfer" die Wörter ", Förderung von 
Ausgründungen" eingefügt. 

bb) In Satz 3 wird die Angabe ,,3" durch die An
gabe ,,2 und 4" ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 2 werden nach der Angabe ,,(On
line-Lehrangebote)" die Wörter "sowie Maßnah
men zur Unterstützung der Lehrangebote durch 
elektronisch basierte Methoden und Instrumente" 
eingefügt. 

d) Absatz 6 wird aufgehoben. 

e) Die Absätze 7 und 8 werden die Absätze 6 und 7. 

5. Dem § 4 Absatz 4 werden die folgenden Sätze ange
fügt: 

"Die Hochschulen können das Nähere durch Ord
nung regeln. Die disziplinar-, arbeits- und prüfungs
rechtlichen Bestimmungen bleiben unberührt. Die 
Hochschulen können ihre Feststellungen im Einzel
fall veröffentlichen, wenn das Fehlverhalten veröf
fentlichte Schriften oder Forschungsergebnisse be
trifft." 

6. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 6 wird wie folgt gefasst: 

"Die Hochschulen folgen in Wirtschaftsführung 
und Rechnungswesen den Regeln der doppischen 
Hochschulrechnungslegung. " 

b) In Absatz 5 Satz 2 und Absatz 6 Satz 2 wird je
weils das Wort "Finanzministerium" durch die 
Wörter "für Finanzen zuständigen Ministerium" 
ersetzt. 

c) In Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 wird das Wort "Wis
senstransfer" durch das Wort "Wissenstransfers" 
ersetzt. 

d) In Absatz 8 Satz 2 werden die Wörter "der Hoch
schulen" durch die Wörter "des Hochschulwe
sens" und das Wort "ihrer" durch die Wörter "der 
hochschulischen" ersetzt. 

e) Absatz 9 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort "Finanzministerium" 
durch die Wörter "für Finanzen zuständigen 
Ministerium" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter "Finanzministe
rium Rahmenvorgaben" durch die Wörter 
"für Finanzen zuständigen Ministerium Ver
waltungsvorschriften" ersetzt. 

7. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 6 
Strategische Ziele; Hochschulverträge". 

b) Absatz 1 wird aufgehoben. 

c) Absatz 2 wird Absatz 1 und wie folgt gefasst: 

,,(1) Zur Steuerung des Hochschulwesens entwi
ckelt das Land strategische Ziele und kommt da
mit seiner Verantwortung für ein angemessenes 
Angebot an Hochschulleistungen nach. Auf der 
Grundlage dieser strategischen Ziele werden die 
hochschul übergreifenden Aufgabenverteilungen 
und Schwerpunktsetzungen und die hochschulin
dividuelle Profilbildung abgestimmt." 

d) Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "für" die 
Wörter "in der Regel" eingefügt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

"In den Hochschulverträgen werden in der Re
gel insbesondere vereinbart: 

1. strategische Entwicklungsziele und 

2. konkrete Leistungsziele oder konkrete fi-
nanziell dotierte Leistungen; 

geregelt werden können auch das Verfahren 
zur Feststellung des Stands der Umsetzung des 
Hochschulvertrags sowie die Folgen bei Nicht
erreichen hochschulvertraglicher Vereinbarun
gen." 
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cc) In Satz 3 werden nach dem Wort "Hoch
schulverträge" die Wörter "in der Regel" ein
gefügt. 

e) Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter "des Hochschul
rats" durch die Wörter "im Benehmen mit 
dem Hochschulrat" ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,,3" durch die An
gabe ,,2" ersetzt. 

f) Absatz 5 wird aufgehoben. 

8. In § 7 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter "zu erhe
benden," und die Wörter "und zu veröffentlichenden" 
gestrichen. 

9. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort "Staatliche" durch 
das Wort "staatliche" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter "bearbeitet oder 
aufbereitet" durch das Wort "verarbeitet" 
und das Wort "Bearbeitung" durch das Wort 
"Verarbeitung" ersetzt und werden nach dem 
Wort "Ministerium" die Wörter "auf dessen 
Anforderung" eingefügt. 

cc) Folgende Sätze werden angefügt: 

"Das Ministerium kann veranlassen, dass 
Daten mit Hochschulbezug im Sinne des Sat
zes 1, insbesondere die von den staatlichen 
Prüfungsämtern erhobenen Daten, zur Quali
~?tsentwicklung und -sicherung sowie zur 
Uberprüfung des Studienerfolgs unmittelbar 
auch oder nur den Hochschulen zur Verfü
gung gestellt werden und dort zu diesen 
Zwecken verarbeitet werden dürfen; das Nä
here kann das Ministerium im Einvernehmen 
mit dem für die jeweilige Ausbildung zustän
digen Fachministerium durch Rechtsverord
nung regeln." 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Die Hochschulen können für sich selbst oder 
übergreifend im Verbund mit weiteren Hochschu
len und außeruniversitären Forschungseinrich
tungen Forschungsinformationssysteme aufbauen 
und betreiben. Sie können zu diesem Zweck auch 
personenbezogene Daten verarbeiten. Das Nähere 
regelt das Ministerium durch Rechtsverordnung." 

c) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort "nutzen" durch 
das Wort "verwenden" ersetzt. 

d) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

,,(6) Unter der Verantwort~.ng des Rektorats kön
nen die Hochschulen die Offentlichkeit über die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben und ihre Veranstal
tungen informieren und insbesondere über ihr In
formations- und Bildungsangebot unterrichten 
(Bildungsmarketing). Sie können die Pressebe
richterstattung in geeigneter Weise unterstützen." 

e) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

,,(7) Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
erfolgt nach Maßgabe der allgemeinen daten
schutzrechtlichen Vorschriften." 

10. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 Satz 1 werden folgende Sätze ein
gefügt: 

"Hauptberuflich ist die Tätigkeit, wenn die Ar
beitszeit oder der Umfang der Dienstaufgaben 
mindestens die Hälfte der regelmäßigen Arbeits
zeit umfasst oder der Hälfte des durchschnittli
chen Umfangs der Dienstaufgaben des entspre
chenden vollbeschäftigten Personals entspricht. 
Nicht nur vorübergehend ist eine Tätigkeit, die 
auf mehr als sechs Monate innerhalb eines Jahres 
angelegt ist; eine Verringerung dieser Arbeitszeit 
oder des Umfangs der Dienstaufgaben auf der 
Grundlage des Bundeselterngeld- und Elternzeit
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 

27. Januar 2015 (BGBL I S. 33), das zuletzt durch 
Artikel 6 Absatz 9 des Gesetzes vom 23. Mai 2017 
(BGBL I S. 1228) geändert worden ist, und eine 
auf dessen Grundlage erfolgte Freistellung von 
der Beschäftigung sowie eine Verringerung oder 
Freistellung auf der Grundlage der entsprechen
den beamtenrechtlichen Bestimmungen bleiben 
außer Betracht." 

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

,,(5) Angehörige einer vom Land oder auf der 
Grundlage von Artikel 91b des Grundgesetzes ge
meinsam von Bund und Ländern geförderten au
ßeruniversitären Forschungseinrichtung können 
auch Mitglieder der Hochschule sein, sofern die 
Angehörigen im Rahmen einer Kooperationsver
einbarung dienstliche Aufgaben an der Hoch
schule wahrnehmen und sofern Voraussetzungen 
und Zuordnung zu den einzelnen Mitgliedergrup
pen in der Grundordnung geregelt sind. Die Mit
gliedschaft bedarf der Feststellung durch das 
Rektorat im Einzelfall. Die Grundordnung kann 
vorsehen, dass ihre zwecks Tätigkeit an einer au
ßeruniversitären Forschungseinrichtung im Sinne 
des Satzes 1 beurlaubten Mitglieder weiterhin an 
Wahlen und Abstimmungen teilnehmen können; 
hinsichtlich der Teilnahmeberechtigung gilt 
Satz 2 entsprechend." 

11. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter "bittet da
rum" durch das Wort "entscheidet" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 4 wird das Wort "Funktion" 
durch das Wort "Funktionen" ersetzt und werden 
nach dem Wort "Dekans" die Wörter "oder der 
Prodekanin oder des Prodekans" eingefügt. 

12. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz la wird aufgehoben. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter "des § 11a Ab
satz 1" durch die Wörter "von Satz 2" ersetzt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

"Art und Umfang der Mitwirkung der einzel
nen Mitgliedergruppen und innerhalb dieser 
Mitgliedergruppen der Hochschule sowie die 
zahlenmäßige Zusammensetzung der Gre
mien bestimmen sich nach deren Aufgabe 
sowie nach der fachlichen Gliederung der 
Hochschule und der Qualifikation, Funktion, 
Verantwortung und Betroffenheit der Mitglie
der der Hochschule; die Grundordnung kann 
die Bildung von Untergruppen vorsehen." 

cc) Im neuen Satz 3 werden nach den Wörtern 
"Mehrheit der Stimmen" die Wörter "der 
Mitglieder des Gremiums" eingefügt. 

13. § 11a wird aufgehoben. 

14. Die §§ 11 bund 11c werden die §§ 11a und 11b. 

15. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

,,(5) Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor
schriften dieses Gesetzes oder des Ordnungs- oder 
des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule 
kann gegen eine Ordnung der Hochschule nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt 
gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ord
nung beschließenden Gremiums vorher bean
standet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen
über der Hochschule vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ord
nung ist auf die Rechtsfolge des Rügeaus-
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schlusses nicht hingewiesen worden. Die auf
sichtsrechtlichen Befugnisse nach § 76 bleiben 
unberührt. " 

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. 

16. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitglie
dergruppen im Senat und im Fachbereichsrat wer
den in unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer 
Wahl von den jeweiligen Mitgliedergruppen ge
trennt gewählt; Satz 3 und 4 bleiben unberührt. 
Das Nähere zur Wahl und zur Stellvertretung der 
gewählten Vertreterinnen und Vertreter regelt die 
Wahlordnung. Die Wahlordnung kann Briefwahl 
zulassen oder Regelungen treffen, dass schriftliche 
Erklärungen in W~.hlangelegenheiten durch einfa
che elektronische Ubermittlung, durch mobile Me
dien oder in elektronischer Form abgegeben wer
den können. Zur Sicherung der Grundsätze nach 
Satz 1 regelt das Ministerium durch Rechtsverord
nung das Nähere zur Stimmabgabe in elektroni
scher Form. Sieht die Rechtsverordnung nach 
Satz 4 die Möglichkeit der Stimmabgabe in elekt
ronischer Form oder die Wahlordnung nach Satz 2 
die Möglichkeit der Briefwahl vor, hat die wäh
lende Person oder deren Hilfsperson bei der 
Stimmabgabe in elektronischer Form oder bei der 
Briefwahl auf dem Wahlschein an Eides statt zu 
versichern, dass sie die Stimme persönlich oder als 
Hilfsperson gemäß dem erklärten Willen der wäh
lenden Person gekennzeichnet habe. Die Wahllei
tung ist zur Abnahme einer solchen Versicherung 
an Eides Statt zuständig; sie ist Behörde im Sinne 
des § 156 des Strafgesetzbuches." 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

,,(4) Wird die Wahl eines Gremiums oder einzelner 
Mitglieder eines Gremiums nach Amtsantritt für 
ungültig erklärt, so berührt dieses nicht die 
Rechtswirksamkeit der vorher gefassten Be
schlüsse und Amtshandlungen; dies gilt bei einer 
fehlerhaften Besetzung von Gremien entspre
chend." 

c) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

,,(5) Gremien sind auch dann gesetzmäßig zusam
mengesetzt, wenn bei einer ordnungsgemäßen 
Wahl weniger Gremienmitglieder gewählt wer
den, als der jeweiligen Mitgliedergruppe Sitze zu
stehen. Gleiches gilt, wenn wahlberechtigte Mit
glieder einer Mitgliedergruppe nicht vorhanden 
sind. Verfügt die Gruppe der Hochschullehrerin
nen und Hochschullehrer im Fachbereichsrat 
nach der Wahl nicht über die Mehrheit der Stim
men der Mitglieder des Gremiums, bestellt das 
Rektorat die erforderliche Zahl von Vertreterin
nen und Vertretern, es sei denn, die Grundord
nung sieht eine Nachwahl vor; dies gilt auch, 
wenn bei Ausscheiden einer Vertreterin oder eines 
Vertreters der Gruppe der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer wegen des Fehlens eines ge
wählten Ersatzmitglieds diese Gruppe nicht mehr 
über die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder 
des Fachbereichsrats verfügen würden." 

17. § 16 Absatz la Satz 3 bis 5 werden aufgehoben. 

18. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 17 
Wahl der Mitglieder des Rektorats; Abwahl durch 

die Hochschulwahlversammlung" 
b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Die Mitglieder des Rektorats werden von der 
Hochschulwahlversammlung mit der Mehrheit 
der Stimmen der Mitglieder des Gremiums und 
zugleich mit der Mehrheit der Stimmen der Mit
glieder innerhalb ihrer beiden Hälften gewählt. 
Kommt eine Wahl gemäß Satz 1 nicht zustande, 
kann ein zweiter, gegebenenfalls ein dritter Wahl
gang stattfinden. Im dritten Wahlgang ist gewählt, 

wer die Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder der Hochschulwahlversammlung und 
zugleich die Mehrheit der Stimmen der anwesen
den Mitglieder ihrer beiden Hälften auf sich ver
eint. Die Wahl der Prorektorinnen oder Prorekto
ren erfolgt auf Vorschlag der Rektorin oder des 
Rektors oder der designierten Rektorin oder des 
designierten Rektors; die Wahl der Kanzlerin oder 
des Kanzlers erfolgt in deren oder dessen Beneh
men. Die Wahlen der hauptberuflichen Rektorats
mitglieder setzen voraus, dass die zu besetzende 
Stelle zuvor öffentlich ausgeschrieben worden ist. 
Von dem Erfordernis der Ausschreibung nach 
Satz 5 und der Durchführung des Findungsver
fahrens nach Absatz 3 kann im Einvernehmen mit 
der Gleichstellungsbeauftragten abgesehen wer
den, sofern Senat und Hochschulrat die Amtsin
haberin oder den Amtsinhaber aufgefordert ha
ben, für eine weitere Amtszeit zu kandidieren." 

c) Nach Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz einge
fügt: 

"Die Findungskommission kann der Hochschul
wahlversammlung zur Wahl eine Person oder bis 
zu drei Personen vorschlagen, über deren Wahl 
die Hochschulwahlversammlung in einer von der 
Findungskommission festgelegten Reihenfolge 
abstimmt." 

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

,,(4) Die Hochschulwahlversammlung kann jedes 
Mitglied des Rektorats mit der Mehrheit von fünf 
Achteln ihrer Stimmen abwählen. Satz 1 gilt 
nicht, wenn die Grundordnung eine Abwahl nach 
Maßgabe des § 17a vorsieht. Mit der Abwahl nach 
Satz 1 oder nach § 17a ist die Amtszeit des abge
wählten Mitglieds des Rektorats beendet. Die 
Wahl eines neuen Mitglieds nach Absatz 1 soll un
verzüglich unter Mitwirkung der Findungskom
mission erfolgen. Das Verfahren zur Wahl und zur 
Abwahl nach Satz 1 regelt der Senat im Einver
nehmen mit dem Hochschulrat in der Grundord
nung. Für den Beschluss, dass die Abwahl nach 
Maßgabe des § 17a erfolgen soll, gilt § 22 Ab
satz 1 Satz 2 nicht." 

19. Nach § 17 wird der folgende § 17 a eingefügt: 

,,§ 17a 
Abwahl der Mitglieder des Rektorats durch die 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

(1) Die wahlberechtigten Mitglieder der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer können 
das Amt oder die Funktion eines Mitglieds des Rek
torats auf der Grundlage einer Regelung nach § 17 
Absatz 4 Satz 2 durch Abwahl vorzeitig beenden, 
wenn sie das Vertrauen in seine Amtsführung verlo
ren haben. Der Vertrauensverlust ist eingetreten, 
wenn die Mehrheit nach Absatz 4 erreicht wird. Zur 
vorzeitigen Beendigung bedarf es eines Antrags (Ab
wahlbegehren), der von mindestens 25 Prozent der 
wahlberechtigten Mitglieder der Gruppe der Hoch
schullehrerinnen und Hochschullehrer, die im Zeit
punkt der Unterzeichnung Mitglied der Hochschule 
sind, unterzeichnet sein muss. Das Datum der Unter
schrift ist jeweils zu erfassen. Zwischen erster Unter
schrift und Einreichung des Abwahlbegehrens dür
fen nicht mehr als vier Wochen liegen. Das Abwahl
begehren ist binnen drei Wochen nach seinem 
Eingang zuzulassen, wenn es vorschriftsmäßig ge
stellt ist. 

(2) Ist das Abwahlbegehren zugelassen worden, sind 
drei aufeinanderfolgende Werktage als Abstim
mungstage festzusetzen, die unter Berücksichtigung 
des Verfahrens nach Absatz 3 spätestens sechs Wo
chen nach der Bekanntmachung der Zulassung lie
gen müssen. 

(3) Vor der Durchführung der Abstimmung ist eine 
hochschulöffentliche Aussprache in einer Sitzung 
der Hochschulwahlversammlung anzuberaumen. In 
dieser Sitzung muss das Mitglied des Rektorats, ge
gen das sich der Antrag richtet, Gelegenheit zur Stel
lungnahme gegenüber der Hochschulwahlversamm-
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lung erhalten. Äußerungen aus der Hochschulöffent
lichkeit können zugelassen werden. Die 
Hochschulwahlversammlung beschließt eine Stel
lungnahme zum Abwahlbegehren, die hochschulöf
fentlich bekannt gegeben wird; jede der beiden Hälf
ten der Hochschulwahlversammlung ist berechtigt 
jeweils zusätzlich zur Stellungnahme nach Halbsatz 
1 eine eigene Stellungnahme abzugeben. 

(4) Die Abstimmung ist frei, gleich und geheim. Die 
Abwahl ist erfolgreich, wenn zwei Drittel der an der 
Hochschule vorhandenen wahlberechtigten Mitglie
der der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch
schullehrer für die Abwahl stimmt und diese Mehr
heit an mindestens der Hälfte aller Fachbereiche er
reicht wird. Ist eine Hochschule nicht oder nur 
teilweise in Fachbereiche gegliedert, tritt hinsichtlich 
der Zählung nach Satz 2 an die Stelle des Fachbe
reichs diejenige Organisationseinheit, welche auf der 
Grundlage des § 26 Absatz 5 dessen Aufgaben wahr
nimmt. Die Hochschulen können in der Ordnung 
nach Absatz 6 strengere Voraussetzungen festlegen. 

(5) Die Entscheidung über die Zulassung des Ab
wahlbegehrens und die Durchführung des Verfahrens 
obliegen einem Abwahlausschuss. Der Abwahlaus
schuss setzt sich zusammen aus der der Hochschul
wahlversammlung vorsitzenden Person als Vorsit
zende oder Vorsitzender und zwei weiteren Mitglie
dern der Hochschulwahlversammlung als Beisitzer, 
die die Hochschulwahlversammlung bestimmt. Die 
Mitglieder des Abwahlausschusses sind hinsichtlich 
der Durchführung des Verfahrens den Mitgliedern 
der Verwaltung der Hochschule und deren Einrich
tungen gegenüber weisungsbefugt. Der Abwahlaus
schuss kann die Durchführung des Verfahrens einer 
Beamtin oder einem Beamten der Hochschule oder 
des Landes mit Befähigung zum Richteramt übertra
gen. Für sie oder ihn gilt Satz 3 entsprechend. 

(6) Falls die Grundordnung eine Abwahl nach Maß
gabe des § 17a vorsieht, regelt sie zugleich die weite
ren Einzelheiten des Verfahrens einschließlich der 
Briefwahl; hinsichtlich der Versicherung an Eides 
Statt gilt § 13 Absatz 1 Satz 5 und 6 entsprechend. 
Die Zulassung des Abwahlbegehrens, die Abstim
mungstage und das Ergebnis der Abstimmung sind 
jeweils unverzüglich bekannt zu machen. Ein Ab
wahlbegehren gegen dasselbe Mitglied des Rektorats 
ist frühestens sechs Monate nach Bekanntgabe des 
Ergebnisses der Abstimmung oder der Nichtzulas
sung eines Abwahlbegehrens erneut möglich." 

20. In § 20 Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter "darum 
bittet" durch das Wort "entscheidet" ersetzt. 

21. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 werden nach der Angabe ,,3" 
die Wörter "sowie zum Entwurf des Hoch
schulentwicklungsplans nach § 16 Absatz 
1a" angefügt. 

bb) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

,,3. die Zustimmung zum Wirtschaftsplan, zur 
unternehmerischen Hochschultätigkeit nach 
§ 5 Absatz 7, zur Errichtung einer Stiftung, 
einer Anstalt oder eines Hochschulverbundes 
nach § 77a Absatz 1, zur Stellung des An
~~ags nach § 2 Absatz 8, soweit dieser auf die 
Ubertragung der Bauherreneigenschaft und 
der Eigentümerverantwortung an der Ge
samtheit der überlasse.~en Liegenschaften 
gerichtet ist, und zur Ubernahme weiterer 
Aufgaben nach § 3 Absatz 8;" 

cc) In Nummer 5 werden die Wörter "zum Ent
wurf des Hochschulentwicklungsplans nach 
§ 16 Absatz 1a, die Stellungnahme" gestri
chen. 

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Der Hochschulrat besteht nach Maßgabe der 
Grundordnung aus der vorsitzenden Person sowie 
mindestens sechs und höchstens zwölf weiteren 
Mitgliedern, die in verantwortungsvollen Positio-

nen in der Gesellschaft, insbesondere Wissen
schaft, Kultur oder Wirtschaft, tätig sind oder wa
ren und auf Grund ihrer hervorragenden Kennt
nisse und Erfahrungen einen Beitrag zur 
Erreichung der Ziele und Aufgaben der Hoch
schule leisten können." 

c) In Absatz 4 Satz 5 werden nach dem Wort "Minis
terium" die Wörter ,,; verweigert der Senat die 
Bestätigung, wird die Abstimmung auf Antrag 
des Rektorats wiederholt" eingefügt. 

d) In Absatz 5a Satz 2 wird das Wort "Semester" 
durch das Wort "Jahr" ersetzt. 

e) Nach Absatz 6 Satz 1 wird folgender Satz einge
fügt: 

"Ist die Funktion der oder des Vorsitzenden va
kant oder soll in der Wahrnehmung der Aufgaben 
und Befugnisse der dienstvorgesetzten Stelle 
nach § 33 Absatz 3 Satz 1 vertreten werden, wird 
die Vertretung für den Zeitraum dieser Vakanz 
oder für das jeweilige Dienstgeschäft der dienst
vorgesetzten Stelle durch das lebensälteste oder 
durch das in der Geschäftsordnung des Hoch
schulrates bestimmte Mitglied aus dem Personen
kreis der Externen wahrgenommen." 

22. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

"Die Grundordnung kann vorsehen, dass die 
Stimmen der Vertreterinnen oder Vertreter der 
Gruppen im Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 1 im 
gleichen Verhältnis zueinander stehen." 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

,,(4) Falls auf der Grundlage einer Regelung in der 
Grundordnung die Vertreterinnen und Vertreter 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch
schullehrer im Senat nicht über die Mehrheit der 
Stimmen verfügen, verfügen diese Vertreterinnen 
und Vertreter gleichwohl über die Mehrheit der 
Stimmen der Mitglieder des Senats 

1. bei der Wahl der Mitglieder des Senats in der 
Findungskommission nach § 17 Absatz 3, 

2. bei der Billigung von Planungsgrundsätzen 
nach § 16 Absatz 1a Satz 1, 

3. bei dem Erlass von Ordnungen, die inhaltliche 
Rahmenbedingungen der Forschung regeln, 

4. bei dem Beschluss über die Aufforderung nach 
§ 17 Absatz 1 Satz 6, 

5. bei der Beschlussfassung nach § 17 Absatz 4 
Satz 2 und 

6. bei der Beschlussfassung nach § 17a Absatz 6. 

Sie verfügen in der Hochschulwahlversamm
lung über die Mehrheit der Stimmen derjeni
gen ihrer Mitglieder, die zugleich stimmbe
rechtigte Mitglieder des Senats sind. Sie verfü
gen im Senat mindestens über die Hälfte der 
Stimmen seiner Mitglieder beim Erlass von 
Rahmenprüfungsordnungen. Die entsprechen
den Regelungen zu der Stimmverteilung sind 
durch die Grundordnung oder nach Maßgabe 
der Grundordnung zu treffen." 

23. In § 22a Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort 
"der" die Wörter "Mitglieder der" eingefügt. 

24. § 23 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Die Grundordnung kann eine Fachbereichskon
ferenz vorsehen. Sie muss eine Fachbereichskonfe
renz vorsehen, wenn sie gemäß § 21 Absatz 3 Satz 2 
Nummer 1 bestimmt, dass sämtliche Mitglieder des 
Hochschulrats Externe sind." 

25. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5 Satz 5 werden die Wörter "und § 11a 
Absatz 1" gestrichen. 
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b) Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Wird ein Fachbereich neu gegründet, bestellt das 
Rektorat im Einvernehmen mit dem Senat und 
zeitlich auf die Gründungsphase begrenzt in der 
Regel eine Gründungsdekanin oder einen Grün
dungs dekan , die oder der übergangsweise auch 
die Aufgaben des jeweiligen Fachbereichsrats 
wahrnimmt. " 

26. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort "Stim
men" die Wörter "der Mitglieder" eingefügt. 

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 6 werden nach dem Wort "Stimmen" 
die Wörter "der Mitglieder" eingefügt. 

bb) Nach Satz 7 wird folgender Satz eingefügt: 

"Hinsichtlich der Abwahl der Mitglieder des 
Dekanats gilt Absatz 5 entsprechend." 

27. In § 29 Absatz 4 Satz 3 und 4 wird jeweils das Wort 
"Finanzministerium" durch die Wörter "für Finan
zen zuständigen Ministerium" ersetzt. 

28. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Der Fachbereich Medizin wirkt im Rahmen sei
ner Aufgaben eng mit dem Universitätsklinikum 
zusammen." 

b) In Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe ,,§ 31 a" 
durch die Angabe ,,§ 31a" ersetzt. 

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

"Die Pflegedirektorin oder der Pflegedirektor des 
Universitätsklinikums soll bei der Beratung von 
Gegenständen der Pflege mit beratender Stimme 
hinzugezogen werden." 

d) Absatz 4 Satz 6 wird durch folgende Sätze er
setzt: 

"Zur Erfüllung der Aufgaben in Forschung und 
Lehre wirken auf Grundlage einer öffentlich
rechtlichen Kooperationsvereinbarung der Fach
bereich Medizin und besonders qualifizierte 
Krankenhäuser zusammen, die zum Universitäts
klinikum der Universität Bochum zusammenge
fasst sind. Die nach der Kooperationsvereinba
rung zu erbringenden Tätigkeiten dürfen nur bei 
dem jeweiligen Kooperationspartner nachgefragt 
werden." 

e) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

,,(5) Zur Erfüllung der Aufgaben in Forschung 
und Lehre wirken auf Grundlage einer öffent
lich-rechtlichen Kooperationsvereinbarung der 
Fachbereich Medizin und besonders qualifizierte 
Krankenhäuser zusammen, die zum Universitäts
klinikum Ostwestfalen-Lippe der Universität 
Bielefeld zusammengefasst sind. Absatz 4 Satz 7 
gilt entsprechend. Für den Fachbereich Medizin 
gelten die §§ 26 bis 28." 

29. § 31a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Das Universitätsklinikum wirkt mit dem 
Fachbereich Medizin zur Erfüllung seiner Aufga
ben in Forschung und Lehre zusammen. Es ist in 
der Krankenversorgung einschließlich der Hoch
leistungsmedizin und im öffentlichen Gesund
heitswesen tätig. Es gewährleistet die Verbindung 
der Krankenversorgung mit Forschung und Lehre. 
Es fördert die ärztliche Fort- und Weiterbildung 
und die Aus-, Fort- und Weiterbildung des Perso
nals. Es stellt sicher, dass die Mitglieder der Uni
versität die ihnen durch Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 
des Grundgesetzes und durch das Hochschulge
setz verbürgten Rechte wahrnehmen können." 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a einge
fügt: 

,,(la) Jedes Universitätsklinikum schließt mit der 
Universität am jeweiligen Standort eine öffent-

lieh-rechtliche Kooperationsvereinbarung, in der 
das Nähere über das Zusammenwirken geregelt 
wird. Das Universitätsklinikum darf die nach der 
Kooperationsvereinbarung durch die Universität 
zu erbringenden Tätigkeiten nur bei dieser nach
fragen; die Universität darf die nach der Koope
ra tionsvereinbarung durch das U niversi tä tsklini
kum zu erbringenden Tätigkeiten nur bei diesem 
nachfragen. " 

c) In Absatz 2 Satz 4 wird das Wort "Finanzministe
rium" durch die Wörter "für Finanzen zuständi
gen Ministerium" ersetzt. 

d) In Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 wird das Wort "Fi
nanzministeriums" durch die Wörter "für Finan
zen zuständigen Ministeriums sowie mit beraten
der Stimme eine Vertreterin oder ein Vertreter des 
für Gesundheit zuständigen Ministeriums" er
setzt. 

30. § 31b Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden nach dem Wort "und" die Wörter 
"des Erwerbs der benötigten Liegenschaften so
wie" eingefügt. 

b) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 6 Absatz 2 findet Anwendung; das Ministerium 
beteiligt das für Gesundheit zuständige Ministe
rium bei der Verhandlung über den Abschluss von 
Hochschulverträgen, wenn und soweit es um Ver
einbarungen zur medizinischen Ausbildung mit 
Bezug zu dem Versorgungsbedarf der Bevölkerung 
geht." 

31. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

,,§ 31a Absatz 1a gilt für Vereinbarungen mit an
deren juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts entsprechend." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird das Wort "nur" gestrichen. 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

"Dient eine Einrichtung außerhalb der 
Hochschule der praktischen Ausbildung in 
anderen Gesundheitsbereichen, so kann ihr 
die Hochschule mit Zustimmung des Minis
teriums eine geeignete Bezeichnung, im Falle 
eines Krankenhauses die Bezeichnung "Aka
demisches Lehrkrankenhaus" nebst Nennung 
der spezifischen fachlichen Ausrichtung, ver
leihen." 

ce) In dem neuen Satz 4 wird die Angabe "und 
2" durch die Angabe "bis 3" ersetzt. 

32. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

"Oberste Dienstbehörde im Sinne des § 2 Ab
satz 1 Satz 1 Nummer 3 des Landesbeamtengeset
zes ist der Hochschulrat, es sei denn, das Ministe
rium behält sich die Ausübung der Befugnisse der 
obersten Dienstbehörde ganz oder zum Teil jeder
zeit widerruflich vor; der Hochschulrat kann 
seine Befugnisse jederzeit widerruflich ganz oder 
teilweise dem Rektorat übertragen." 

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Dienstvorgesetzte Stelle der hauptberuflichen 
Rektoratsmitglieder ist die oder der Vorsitzende 
des Hochschulrats, es sei denn, das Ministerium 
behält sich die Ausübung der Befugnisse der 
dienstvorgesetzten Stelle ganz oder zum Teil je
derzeit widerruflich vor." 

33. § 34a wird aufgehoben. 

34. Dem § 35 Absatz 4 werden die folgenden Sätze ange
fügt: 

"Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren haben 
neben und im Rahmen ihrer Aufgaben nach Absatz 1 
bis 3 die Aufgabe, sich durch die selbstständige 
Wahrnehmung der ihrer Universität obliegenden 
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Aufgaben in Forschung, Kunst, Lehre und Weiterbil
dung für die Berufung auf eine Professur an einer 
Universität zu qualifizieren. Dies ist bei der Ausge
staltung ihres Dienstverhältnisses und der Funkti
onsbeschreibung ihrer Stelle zu gewährleisten." 

35. In § 36 Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe ,,3" 
durch die Angabe ,,4" ersetzt. 

36. § 37 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Wörtern "eigenen 
Hochschule" die Wörter "in der Regel" eingefügt. 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort "werden" die 
Wörter '" es sei denn, das Gebot der Bestenauslese 
nach Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes ge
bietet die Berufung des Mitglieds der Hoch
schule" eingefügt. 

37. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Die Stellen für Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer sind vom Rektorat auf Vorschlag 
des Fachbereichs öffentlich auszuschreiben. Die 
Ausschreibung muss Art und Umfang der zu er
füllenden Aufgaben angeben. Von der Ausschrei
bung einer Professur kann in den folgenden Fäl
len ausnahmsweise abgesehen werden: 

1. wenn eine Professorin oder ein Professor in ei
nem Beamtenverhältnis auf Zeit oder einem 
befristeten Beschäftigungsverhältnis auf eine 
Professur in einem Beamtenverhältnis auf Le
benszeit oder einem unbefristeten Beschäfti
gungsverhältnis berufen werden soll, 

2. wenn durch das Angebot dieser Stelle die Ab
wanderung einer Professorin oder eines Pro
fessors verhindert werden kann; dies setzt vor
aus, dass ein mindestens gleichwertiger Ruf ei
ner anderen Hochschule vorliegt, 

3. wenn für die Besetzung einer mit der Besol
dungsgruppe W3 bewerteten Professur eine in 
besonders herausragender Weise qualifizierte 
Persönlichkeit zur Verfügung steht, deren Ge
winnung im Hinblick auf die Stärkung der 
Qualität und Profilbildung im besonderen Inte
resse der Hochschule liegt, 

4. wenn eine Nachwuchswissenschaftlerin oder 
ein Nachwuchswissenschaftler, bei der oder 
dem die Einstellungsvoraussetzungen einer Ju
niorprofessorin oder eines Juniorprofessors 
nach § 36 vorliegen und die oder der in beson
derer Weise fachlich sowohl qualifiziert als 
auch mit der berufungswilligen Universität 
verbunden ist, auf eine Professur in einem Be
amtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem 
unbefristeten Beschäftigungsverhäl tnis beru
fen werden soll; dabei muss die Nachwuchs
wissenschaftlerin oder der Nachwuchswissen
schaftler ihre oder seine Funktion nach exter
ner Begutachtung, welche dem Berufungsver
fahren auf eine Juniorprofessor gleichwertig 
ist, erhalten haben, oder 

5. wenn die Professur, auf die berufen werden 
soll, aus einem hochschulübergreifenden För
derprogramm finanziert wird, dessen Vergabe
bestimmungen eine Ausschreibung und ein 
Auswahlverfahren mit externer Begutachtung 
vorsehen, welches einem Berufungsverfahren 
auf eine Professur gleichwertig ist. 

Die Entscheidung über den Verzicht auf die Aus
schreibung nach Satz 3 trifft das Rektorat auf Vor
schlag des Fachbereichs und nach Anhörung der 
Gleichstellungsbeauftragten; im Fall von Satz 3 
Nummer 3 bedarf die Entscheidung zusätzlich des 
Einvernehmens des Hochschulrats. In den Fällen 
der Wiederbesetzung entscheidet das Rektorat 
nach Anhörung der betroffenen Fachbereiche, ob 
die Aufgabenumschreibung der Stelle geändert, 
die Stelle einem anderen Fachbereich zugewiesen 
oder nicht wieder besetzt werden soll." 

b) Absatz la wird aufgehoben. 

38. Nach § 38 wird folgender § 38a eingefügt: 

,,§ 38a 
Tenure Track 

(1) Die Universitäten können in begründeten Fällen 
Juniorprofessuren so ausgestalten, dass schon bei der 
Besetzung dieser Stelle die Berufung auf eine Profes
sur im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder auf 
eine Professur in einem unbefristeten Beschäfti
gungsverhältnis unter der Voraussetzung zugesagt 
wird, dass vorab festzulegende Qualitäts- und Leis
tungsanforderungen während der Juniorprofessur 
erfüllt werden (Tenure Track); in diesem Fall muss 
zuvor eine Ausschreibung nach Absatz 2 erfolgt sein. 
Die Entscheidung über die Ausgestaltung nach 
Satz 1 trifft das Rektorat auf Vorschlag des Fachbe
reichs und nach Anhörung der Gleichstellungsbeauf
tragten. Im Fall der Tenure-Track-Zusage wird von 
der Ausschreibung der unbefristeten Professur abge
sehen. Einer Juniorprofessorin oder einem Junior
professor kann in begründeten Fällen ein Tenure 
Track auch ohne Ausschreibung nach Absatz 2 zuge
sagt werden, wenn bei Vorliegen eines mindestens 
gleichwertigen Rufs einer anderen Universität auf 
eine Juniorprofessur mit Tenure Track durch dieses 
Angebot eines Tenure Tracks ihre oder seine Abwan
derung verhindert werden kann; die Sätze 2 und 3 
gelten entsprechend. 

(2) Eine Juniorprofessur kann mit der Maßgabe aus
geschrieben werden, dass im Anschluss an die Juni
orprofessur die Berufung auf eine Professur im Be
amtenverhältnis auf Lebenszeit oder auf eine Profes
sur in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis 
erfolgen wird, wenn die bei der Besetzung der Juni
orprofessur festgelegten Leistungen erbracht werden 
und die sonstigen Einstellungsvoraussetzungen für 
eine Professur vorliegen. 

(3) In einem Evaluierungsverfahren, das die Grund
lage für die Berufung auf die Professur im Beamten
verhältnis auf Lebenszeit oder in einem unbefriste
ten Beschäftigungsverhältnis bildet, wird überprüft, 
ob die bei der Besetzung der Juniorprofessur festge
legten Leistungen erbracht wurden. Das Nähere zu 
Grundsätzen, Strukturen und Verfahren einschließ
lich der Hinzuziehung auswärtiger Sachverständiger 
regelt die Berufungsordnung; § 38 Absatz 4 Satz 2 
bis 4 gilt entsprechend. Die Berufungsordnung kann 
regeln, dass das Evaluierungsverfahren nach Satz 1 
und das Berufungsverfahren, welches zudem ange
messen vereinfacht werden kann, in einem Verfahren 
zusammengeführt werden können. Für das Evaluie
rungsverfahren und das zusammengeführte Verfah
ren nach Satz 3 gilt § 38 Absatz 5 entsprechend. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Professuren im Be
amtenverhältnis auf Zeit oder in einem befristeten 
Beschäftigungsverhältnis entsprechend. Die Univer
sität kann eine Zwischenevaluierung der in dieser 
Professur erbrachten Leistungen vorsehen. 

(5) Die Universitäten können in begründeten Fällen 
die Beschäftigung als wissenschaftliche Mitarbeite
rin oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter so ausge
stalten, dass bei der Besetzung dieser Stelle oder die
ser Beschäftigungsposition die Zusage eines Tenure 
Track erfolgt. In diesem Fall muss die wissenschaftli
che Mitarbeiterin oder der wissenschaftliche Mitar
beiter ihre oder seine Funktion in der Regel nach ex
terner Begutachtung, welche dem Berufungsverfah
ren auf eine Juniorprofessur gleichwertig ist, 
erhalten haben. Absatz 1 Satz 2 bis 4, Absatz 3, Ab
satz 4 Satz 2 und Absatz 6 Satz 1 gelten entspre
chend. 

(6) Die Universitäten können in begründeten Fällen 
einer Nachwuchswissenschaftlerin oder einem Nach
wuchswissenschaftler, die oder den sie nicht als wis
senschaftliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter be
schäftigt und die oder der eine Funktion innehat, 
welche aus einem hochschulübergreifenden Förder
programm finanziert wird, dessen Vergabebestim
mungen eine Ausschreibung und ein Auswahlverfah
ren mit externer Begutachtung vorsehen, das einem 
Berufungsverfahren auf eine Juniorprofessur gleich-
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wertig ist, einen Tenure Track zusagen. Absatz 1 
Satz 2 und 3, Absatz 3 und Absatz 4 Satz 2 gelten 
entsprechend. 

(7) Die Universität entwickelt ein in der Berufungs
ordnung festzulegendes Qualitätssicherungskonzept, 
welches die Bestenauslese in den Fällen der Absätze 
1 bis 6 ebenso absichert wie ein Ausschreibungsver
fahren; das Ministerium kann sich vorbehalten, dass 
die Universität dieses Konzept und seine Weiterent
wicklung mit ihm abstimmt. 

(8) § 37a gilt entsprechend." 

39. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 5 Satz 3 wird folgender Satz einge
fügt: 

"Satz 3 gilt auch für eine Juniorprofessorin oder 
einen Juniorprofessor, der oder dem eine Zusage 
nach § 38a Absatz 1 erteilt wurde, wenn sie oder 
er sich als Hochschullehrerin oder als Hochschul
lehrer nicht bewährt hat." 

b) Absatz 6 Satz 4 wird aufgehoben. 

40. Dem § 40 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Falls eine auch teilweise Freistellung Gegenstand 
einer Berufungsvereinbarung ist, soll die Freistellung 
insofern widerrufbar ausgestaltet werden." 

41. § 46a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Die Grundordnung kann vorsehen, dass die Stu
dierenden oder der Senat auf der Grundlage eines 
Vorschlags der Studierendenschaft eine Stelle wählt, 
die nach Maßgabe von Absatz 2 als Beauftragte für 
die studentischen Hilfskräfte die Belange von wis
senschaftlichen oder künstlerischen Hilfskräften 
nach § 46 wahrnimmt, die über kein für ihre Hilfs
krafttätigkeit fachlich einschlägiges abgeschlossenes 
Hochschulstudium verfügen. Sieht die Grundord
nung die Wahl nach Satz 1 vor, regelt sie zugleich die 
Anzahl der Mitglieder der Stelle, ihre Bestellung und 
Amtszeit sowie das Nähere zur Wählbarkeit und zur 
Wahl. Die Grundordnung kann vorsehen, dass die 
Mitglieder der Stelle, sofern sie in einem Dienst
oder Beschäftigungsverhältnis zur Hochschule ste
hen, in einem angemessenen Umfang von ihrer 
dienstlichen Tätigkeit freigestellt werden." 

42. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort "Grund" die 
Wörter '" auch zum Zwecke der Gründung ei
nes Unternehmens," eingefügt. 

bb) In Satz 3 wird nach der Angabe ,,§ 64 Ab
satz 2" die Angabe "Satz 1" eingefügt." 

b) Absatz 9 wird wie folgt gefasst: 

'1.(9) Zur Verbesserung des Studienerfolgs und des 
Ubergangs zwischen Schule und Hochschule 
kann die Hochschule in der Einschreibungsord
nung bestimmen, dass Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber vor der Einschreibung an einem 
Testverfahren, insbesondere einem Online-Self
Assessment zur Reflexion des eigenen schulischen 
Wissensstandes und der fachlichen Anforderun
gen im angestrebten Studiengang, teilnehmen 
müssen, in dem ihre Eignung für den gewählten 
Studiengang getestet wird. Dies gilt insbesondere 
für Studiengänge mit einem ersten berufsqualifi
zierenden Abschluss aus den Fächergruppen Wirt
schaftswissenschaften, Ma thema tik, Informa tik, 
Naturwissenschaften, Technik sowie Rechtswis
senschaft. Das Nähere regelt die Einschreibungs
ordnung; Satz 1 bleibt unberührt." 

43. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

"Die Prüfungsordnungen können bestimmen, 
dass für einen Studiengang nach Satz 1 ein 
vorangegangener qualifizierter Abschluss 
nachzuweisen ist; es kann dabei nicht be-

stimmt werden, dass der vorangehende Ab
schluss durch eine Gesamtnote in einer be
stimmten Höhe qualifiziert sein muss oder 
dass die Note einer Modulabschlussprüfung 
des vorangehenden Studienganges in einer 
bestimmten Höhe vorliegen muss, wenn der 
erfolgreiche Abschluss des Studienganges, 
der mit einem Mastergrad abschließt, Voraus
setzung für die Aufnahme oder Ausübung ei
nes reglementierten Berufs im Sinne des § 3 
Absatz 5 des Berufsqualifikationsfeststel
lungsgesetzes NRW vom 28. Mai 2013 (Gv. 
NRW. S. 272) in der jeweils geltenden Fas
sung ist." 

bb) In Satz 4 werden die Wörter "und das Fehlen 
der Zugangsvoraussetzungen von der Studie
renden oder dem Studierenden nicht zu ver
treten ist" gestrichen. 

ce) In Satz 5 werden nach dem Wort " erlischt " 
die Wörter "mit Wirkung für die Zukunft" 
eingefügt. 

b) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6a einge
fügt: 

,,(6a) Wird die Qualifikation des vorangegangenen 
qualifizierten Abschlusses im Sinne des Absatzes 
6 Satz 3 an einer Note des vorangegangenen Ab
schlusses bemessen, ist Inhaberinnen und Inha
bern eines nicht mit einer Abschlussnote versehe
nen Akademiebriefs einer Kunsthochschule Gele
genheit zu einem Einstufungstest zu geben. 
Wurden diese Inhaberinnen oder Inhaber zur 
Meisterschülerin oder zum Meisterschüler er
nannt, wird ihnen die im Bewertungsschema des 
Studienganges, der zu dem vorangehenden Ab
schluss führt, beste Note zugeordnet." 

c) Absatz 10 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Studienbewerberinnen und Studienbewerber 
müssen die für ihren Studiengang erforderlichen 
Kenntnisse der deutschen Sprache besitzen." 

44. § 50 Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

,,1. an einer Krankheit leidet, durch die sie oder er 
die Gesundheit der Hochschulmitglieder, insbeson
dere der Studierenden, ernstlich gefährdet oder den 
ordnungsgemäßen Studienbetrieb ernstlich zu beein
trächtigen droht," 

45. Nach § 51 wird folgender § 51a eingefügt: 

,,§ 51a 
Ordnungsverstöße; Ordnungsrnaßnahmen 

(1) Eine Studierende oder ein Studierender begeht 
einen Ordnungsverstoß, wenn sie oder er 

durch Anwendung von Gewalt, durch Aufforderung 
zur Gewalt, durch Bedrohung mit Gewalt oder durch 
einen schwerwiegenden oder wiederholten Verstoß 
gegen eine rechtmäßige Anordnung im Rahmen des 
Hausrechts 

den bestimmungsgemäßen Betrieb einer Hochschul
einrichtung, die Tätigkeit eines Hochschulorgans, die 
Durchführung einer Hochschulveranstaltung oder in 
sonstiger Weise den Studienbetrieb beeinträchtigt, 
verhindert oder zu verhindern versucht oder 

ein Mitglied der Hochschule in der Ausübung seiner 
Rechte und Pflichten erheblich beeinträchtigt oder 
von dieser Ausübung abhält oder abzuhalten ver
sucht, 

wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat, die zu 
Lasten eines Mitglieds der Hochschule geschehen ist, 
rechtskräftig verurteilt worden ist oder ein rechts
kräftiger Strafbefehl vorliegt und nach Art der 
Straftat eine Behinderung des Studiums oder der 
sonstigen Tätigkeit dieses Mitglieds droht, 

Einrichtungen der Hochschule zu strafbaren Hand
lungen nutzt oder zu nutzen versucht oder 

bezweckt oder bewirkt, dass 

ein Mitglied der Hochschule aus Gründen der Rasse 
oder wegen der ethnischen Herkunft, des Ge-
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schlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität 
in seiner Würde verletzt wird, 

damit zugleich ein von Einschüchterungen, Anfein
dungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Be
leidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen 
wird und 

nach Art dieser Würdeverletzung und dieses geschaf
fenen Umfelds eine Behinderung des Studiums oder 
der sonstigen Tätigkeit dieses Mitglieds droht. 

(2) Gegen Studierende, die einen Ordnungsverstoß 
nach Absatz 1 begangen haben, können Ordnungs
rnaßnahmen verhängt werden. Ordnungsrnaßnahmen 
sind: 

1. der Ausspruch einer Rüge, 

2. die Androhung der Exmatrikulation, 

3. der Ausschluss von der Benutzung von Einrich
tungen der Hochschule, 

4. der Ausschluss von der Teilnahme an einzelnen 
Lehrveranstaltungen bis zu einem Semester, 

5. die Exmatrikulation. 

Die Ordnungsmaßnahme nach Satz 2 Nummer 2 
kann nur in Verbindung mit Ordnungsrnaßnahmen 
nach Satz 2 Nummer 1,3 oder 4 ausgesprochen wer
den; die Ordnungsrnaßnahmen nach Satz 2 Num
mer 1, 3 und 4 können nebeneinander verhängt wer
den. Die Ordnungsmaßnahme nach Satz 2 Nummer 5 
kann für einen Ordnungsverstoß nach Absatz 1 
Nummer 4 nicht verhängt werden, es sei denn, es 
liegt zugleich ein Ordnungsverstoß nach Absatz 1 
Nummer 1, 2 oder 3 vor. 

(3) Das Nähere zum Verfahren zur Verhängung einer 
Ordnungsmaßnahme regelt der Senat durch Ord
nung; diese bedarf der Genehmigung des Rektorats. 
In dem Verfahren hinsichtlich der Entscheidung über 
die Exmatrikulation nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 
sind die Vorschriften über das förmliche Verwal
tungsverfahren der §§ 63 bis 71 des Verwaltungsver
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. No
vember 1999 (Gv. NRW. S. 602) in der jeweils gelten
den Fassung anzuwenden. Behörde im Sinne dieser 
Vorschriften ist der in der Ordnung nach Satz 1 gere
gelte Ordnungsausschuss. 

(4) Mit der Entscheidung über die Exmatrikulation 
nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 kann eine Frist bis 
zur Dauer von zwei Jahren festgesetzt werden, inner
halb derer eine erneute Einschreibung an der Hoch
schule ausgeschlossen ist." 

46. In § 52 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter "Studien 
begleitender" durch das Wort "studienbegleitender" 
ersetzt. 

47. In § 53 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 wird die Angabe 
,,1" durch die Nummernbezeichnung ,,1." ersetzt. 

48. § 54 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort "ge
wählt" die Wörter ,,; Absatz 3 Satz 3 und 4 bleibt 
unberührt" eingefügt. 

b) Dem Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt: 

"Die Wahlordnung kann Briefwahl zulassen oder 
Regelungen treffen, dass schriftliche Erklärungen 
in Wahlangelegenheiten oder bei ei:q~r Urabstim
mung durch einfache elektronische Ubermittlung, 
durch mobile Medien oder in elektronischer Form 
abgegeben werden können; das Gleiche gilt für 
die Wahl zu demjenigen Organ der Fachschaft, 
welches in seiner Funktion dem Studierendenpar
lament entspricht und von den Mitgliedern der 
Fachschaft unmittelbar gewählt wird. Zur Siche
rung der Grundsätze nach Absatz 1 Satz 3 regelt 
das Ministerium durch Rechtsverordnung das Nä
here zur Stimmabgabe in elektronischer Form. 
Sieht die Rechtsverordnung nach Satz 4 die Mög
lichkeit der Stimmabgabe in elektronischer Form 
oder die Wahlordnung nach Satz 3 die Möglich
keit der Briefwahl vor, kann in der Rechtsverord-

nung oder der Wahlordnung auch bestimmt wer
den, dass die wählende Person oder deren Hilfs
person bei der Stimmabgabe in elektronischer 
Form oder bei der Briefwahl auf dem Wahlschein 
an Eides statt versichern muss, dass sie die 
Stimme persönlich oder als Hilfsperson gemäß 
dem erklärten Willen der wählenden Person ge
kennzeichnet habe. Die Wahlleitung ist zur Ab
nahme einer solchen Versicherung an Eides Statt 
zuständig; sie ist Behörde im Sinne des § 156 des 
Strafgesetz buches." 

49. In § 55 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort "Studierende
naussschusses" durch das Wort "Studierendenaus
schusses" ersetzt. 

50. In § 57 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort "Finanzminis
terium" durch die Wörter "für Finanzen zuständigen 
Ministerium" ersetzt. 

51. § 58 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 58 
Ziel von Lehre und Studium, Lehrangebot". 

b) Absatz 1 Satz 2 wird durch folgende Sätze er
setzt: 

"Die Hochschule ergreift Maßnahmen zur Verbes
serung des Studienerfolgs. Sie soll über ein Leit
bild für die Lehre verfügen, das sich in den Curri
cula ihrer Studiengänge widerspiegelt." 

c) Absatz 2a wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter "Ergänzungs
kurse anbieten" durch die Wörter "insbeson
dere Ergänzungskurse anbieten und Maß
nahmen zur Verbesserung des Studienerfolgs 
vorsehen" ersetzt. 

bb) Die Sätze 2 und 3 werden durch folgenden 
Satz ersetzt: 

"Die Prüfungs ordnung kann vorsehen, dass 
sich für Studierende, die an Ergänzungskur
sen teilnehmen, die generelle Regelstudien
zeit um die Anzahl der Semester erhöht, die 
der Arbeitsbelastung dieser Ergänzungskurse 
entspricht." 

d) Absatz 5 wird aufgehoben. 

e) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5. 

f) Absatz 7 wird aufgehoben. 

g) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 6. 

52. Nach § 58 wird folgender § 58a eingefügt: 

,,§ 58a 
Studienberatung; Studienverlaufsvereinbarung 

(1) Die Hochschule berät ihre Studierenden sowie 
Studieninteressentinnen und Studieninteressenten, 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber in al
len Fragen des Studiums und der allgemeinen, hoch
schulübergreifenden Studienorientierung. 

(2) Die Hochschule kann in der Einschreibungsord
nung bestimmen, dass die Studierenden spätestens 
bis zum Ende des zweiten Semesters des von ihnen 
studierten Studienganges eine Fachstudienberatung 
besuchen müssen. 

(3) Die Prüfungsordnung kann vorsehen, dass nach 
Ablauf der Hälfte der Regelstudienzeit, frühestens 
drei Monate nach dem Ende des zweiten Semesters 
des von ihnen studierten Studienganges, die Teil
nahme an Fachstudienberatungen im Hinblick auf 
nicht erreichte Studienziele für die Studierenden zur 
Förderung eines erfolgreichen Studienverlaufs auf 
Anforderung der Hochschule verpflichtend ist, wenn 
die Studienziele des bisherigen Studiums zu weniger 
als einem Drittel der zu erbringenden Leistungs
punkte erreicht wurden. Ziel der Fachstudienbera
tung nach Satz 1 ist der Abschluss einer Vereinba
rung, in der das weitere Studium geplant wird und 
sich die oder der Studierende zu bestimmten Maß
nahmen zur Erreichung der Studienziele verpflichtet 
und weitere zur Förderung des weiteren Studienver-
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laufs geeignete Maßnahmen der Hochschule verein
bart werden (Studienverlaufsvereinbarung). 

(4) Für den Fall, dass eine Studienverlaufsvereinba
rung nach Absatz 3 nicht zustande kommt, kann die 
Prüfungs ordnung weiter vorsehen, dass als Ergebnis 
von Fachstudienberatungen nach Absatz 3 Satz 1 die 
oder der Studierende verpflichtet wird, innerhalb ei
ner festzulegenden Frist bestimmte Prüfungs leis tun
gen oder Teilnahmevoraussetzungen von Prüfungs
leistungen zu erbringen. Bei der Festlegung von Ver
pflichtungen ist die persönliche Situation der oder 
des Studierenden angemessen zu berücksichtigen. 
§ 65 Absatz 2 Satz 2 gilt für das in diesem Absatz ge
nannte Verfahren, welches in seinen Einzelheiten in 
der Prüfungsordnung geregelt wird, entsprechend." 

53. In § 59 Absatz 2 Satz 1 wird nach der Angabe "Ab
satz 2" die Angabe "Satz 1" eingefügt. 

54. § 60 Absatz 4 wird aufgehoben. 

55. In § 62a Absatz 4 wird das Wort "Einschreibeord
nung" durch das Wort "Einschreibungsordnung" er
setzt und nach der Angabe "Absatz 2" die Angabe 
"Satz 1" eingefügt. 

56. § 62b wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Auf Antrag werden die Kosten für den Ge
schäftsbedarf der beauftragten Person von der 
Hochschule entsprechend § 40 des Landesperso
nalvertretungsgesetzes übernommen." 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

,,(4) Die Beauftragten für die Studierenden mit 
Behinderung oder chronischer Erkrankung kön
nen sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammen
schließen und sich eine Satzung geben. Die Sat
zung ist zu veröffentlichen. Die Kosten für den 
Geschäftsbedarf dieser Arbeitsgemeinschaft wer
den vom Ministerium entsprechend § 40 des 
Landespersonalvertretungsgesetzes übernommen, 
ebenso wie die Kosten einer angemessenen Frei
stellung." 

57. § 63 Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

,,(8) Die Grundordnung kann zulassen oder vorsehen, 
dass in dem Prüfungsausschuss Vertreterinnen und 
Vertreter der Gruppe nach § 11 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 nicht vertreten sein müssen und dass ab
weichend von § 12 Absatz 1 Satz 5 dem Prüfungs
ausschuss auch Mitglieder des Fachbereichs angehö
ren dürfen, die nicht Mitglieder des Fachbereichsrats 
sind." 

58. § 63a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an 
anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen, an staatlichen oder staatlich aner
kannten Berufsakademien, in Studiengängen an 
ausländischen staatlichen oder staatlich aner
kannten Hochschulen oder in einem anderen Stu
diengang derselben Hochschule erbracht worden 
sind, werden auf Antrag anerkannt, sofern hin
sichtlich der erworbenen Kompetenzen kein we
sentlicher Unterschied zu den Leistungen besteht, 
die ersetzt werden; eine Prüfung der Gleichwer
tigkeit findet nicht statt." 

b) In Absatz 5 werden nach dem Wort "kann" die 
Wörter "unbeschadet der verfahrens- oder pro
zessrechtlichen Fristen" eingefügt. 

c) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

,,(7) Auf Antrag kann die Hochschule auf andere 
Weise als durch ein Studium erworbene Kennt
nisse und Qualifikationen auf der Grundlage vor
gelegter Unterlagen anerkennen, wenn diese 
Kenntnisse und Qualifikationen den Prüfungs
leistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und 
Niveau gleichwertig sind. Sie soll diese Kennt
nisse und Qualifikationen bei Gleichwertigkeit im 
Sinne des Satzes 1 anerkennen, wenn die Krite
rien und das Verfahren, die oder das für die Aner-

kennung in der Hochschule gelten, im Rahmen ei
ner Akkreditierung überprüft worden sind. Die 
Hochschulen regeln das Nähere zu Satz 1 in der 
Prüfungs ordnung, insbesondere ob und unter 
welchen Voraussetzungen und in welchem Um
fang diese Kenntnisse und Qualifikationen aner
kannt werden können. Die Prüfungs ordnung 
kann auch eine Einstufungsprüfung vorsehen. Die 
Hochschulen können die Anerkennung der 
Kenntnisse und Qualifikationen nach den Sätzen 
1 und 2, die durch bestimmte berufliche Aus- und 
Fortbildungen vermittelt werden, in allgemeiner 
Form regeln. Sie veröffentlichen diese Regelun
gen. Eine Anerkennung über einen Umfang von 
bis zur Hälfte der zu erbringenden Prüfungsleis
tungen hinaus ist nur dann zulässig, wenn 

1. die Hochschule für die Anerkennung ein Qua
litätssicherungskonzept entwickelt hat, wel
ches unter Einbezug externen Sachverstands 
die einzelnen Anerkennungsentscheidungen 
insgesamt einem qualitätsgesicherten Prüfver
fahren unterzieht, und 

2. dieses Qualitätssicherungskonzept von einer 
Agentur im Sinne des Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 
des Studienakkreditierungsstaatsvertrags er
folgreich begutachtet worden ist." 

59. § 64 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter "sowie das 
Prüfungsverfahren" durch die Wörter ", das Prü
fungsverfahren sowie die Anordnung einer ver
pflichtenden Teilnahme der Studierenden an 
Lehrveranstaltungen als Teilnahmevoraussetzung 
im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2" er
setzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 werden die Wörter ,,; für Stu
dierende mit Behinderung oder chronischer 
Erkrankung sind, auch hinsichtlich der Form 
und der Dauer der Prüfungsleistung, nach
teilsausgleichende Regelungen zu treffen" 
gestrichen. 

bb) Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

,,5. nachteilsausgleichende Regelungen für 
Studierende, die auf Grund einer Behinde
rung oder chronischen Erkrankung oder auf 
Grund der mutterschutzrechtlichen Bestim
mungen an der Ableistung einer Prüfung 
oder dem Erwerb einer Teilnahmevorausset
zung im Sinne von Nummer 2 in der in der 
Prüfungsordnung vorgesehenen Weise gehin
dert sind," 

cc) In Nummer 10 werden nach dem Wort "Prü
fungen" die Wörter "und die Fertigung einer 
Kopie oder einer sonstigen originalgetreuen 
Reproduktion" eingefügt. 

dd) Folgender Satz wird angefügt: 

"In der Prüfungs ordnung kann geregelt wer
den, dass Hochschulprüfungen in elektroni
scher Form oder in elektronischer Kommuni -
kation abgelegt werden können." 

c) Absatz 2a wird wie folgt gefasst: 

,,(2a) Hinsichtlich des Mutterschutzes gelten die 
entsprechenden Bestimmungen des Mutterschutz
gesetzes. Die Regelungen über den Nachteilsaus
gleich nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 können 
insbesondere Abweichungen im Hinblick auf die 
Ableistung der Prüfung, auch hinsichtlich ihrer 
Form, auf die Dauer der Prüfung, auf die Benut
zung von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen sowie 
auf die Zahl und die Voraussetzungen für die Wie
derholung von Prüfungsleistungen vorsehen; der 
Nachteilsausgleich wird auf Antrag einzelfallbe
zogen gewährt. Er soll sich bei Menschen mit Be
hinderung oder ~hronischer Erkrankung, soweit 
nicht mit einer Anderung des Krankheits- oder 
Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im 
Verlauf des Studiums abzuleistenden Prüfungen 
erstrecken. Die Sätze 2 und 3 gelten für den Er-
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werb einer Teilnahmevoraussetzung im Sinne des 
Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2 entsprechend." 

d) In Absatz 3 Satz 3 wird nach den Wörtern "des 
Absatzes 2" die Angabe "Satz 1" eingefügt. 

e) In Absatz 4 Satz 3 wird das Wort "sonstigen" 
durch das Wort "sonstige" ersetzt. 

60. In § 65 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter "oder ei
ner Prüferin und einem Prüfer" gestrichen. 

61. § 67a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter "von Fach
hochschulen nach Maßgabe des § 77 Absatz 2 er
richtete Graduierteninstitut" durch die Wörter 
"Promotionskolleg" ersetzt und nach dem Wort 
"Westfalen" die Angabe "nach § 67b" eingefügt. 

b) Absatz 3 wird aufgehoben." 

62. Nach § 67a wird folgender § 67b eingefügt: 

,,§ 67b 

Promotions kolleg für angewandte Forschung 
der Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen 

(1) Die Fachhochschulen überführen das Graduier
teninstitut für angewandte Forschung der Fachhoch
schulen in Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage 
des § 77a in eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts als hochschulübergreifende wissenschaftliche 
Einrichtung; diese trägt die Bezeichnung "Promoti
onskolleg für angewandte Forschung der Fachhoch
schulen in Nordrhein-Westfalen" und gliedert sich in 
Fachbereiche. Für diese Fachbereiche gelten die §§ 26 
bis 29 nicht; das Nähere zur Organisation des Pro
motionskollegs regelt die Verwaltungsvereinbarung 
nach § 77a Absatz 2. 

(2) Das Ministerium kann dem Promotionskolleg 
oder einzelnen seiner Fachbereiche auf der Grund
lage einer Begutachtung durch den Wissenschaftsrat 
oder eine vergleichbare, vom Ministerium benannte 
Einrichtung das Promotionsrecht verleihen, wenn im 
Verhältnis zum Maßstab der Universitäten in staatli
cher Trägerschaft die wissenschaftliche Gleichwer
tigkeit entsprechend des § 67 gewährleistet ist. Die 
Verleihung kann befristet ausgesprochen und mit 
Auflagen versehen werden, die der Erfüllung der Vor
aussetzungen des Satzes 1 dienen. 

(3) Im Falle der Verleihung des Promotionsrechts 
nach Maßgabe des Absatzes 2 gilt § 67 Absatz 1, Ab
satz 2, Absatz 3 Satz 1 und Satz 3 bis 5, Absatz 4, 
Absatz 5 Satz 2 und 3 und Absatz 6 für das Promoti
onskolleg entsprechend. Die Verwaltungsvereinba
rung regelt, an welcher Fachhochschule Zugangsbe
rechtigte nach § 67 Absatz 4 als Doktorandinnen 
oder Doktoranden eingeschrieben werden. Die Pro
motionsordnung wird von dem in der Verwaltungs
vereinbarung bestimmten Organ des Promotionskol
legs erlassen. Soweit ein Studiengang nach § 67 Ab
satz 2 Satz 2 eingerichtet wird, wird dieser Studien
gang an einer Fachhochschule oder nach Maßgabe 
des § 77 Absatz 1 als gemeinsamer Studiengang 
mehrerer Fachhochschulen durchgeführt; die Verwal
tungsvereinbarung kann zu dieser Durchführung das 
Nähere regeln. 

(4) Das Promotionskolleg wirkt mit den Fachhoch
schulen zur Erfüllung seiner Aufgaben zusammen. 
Die Fachhochschulen wirken mit dem Promotions
kolleg zur Erfüllung ihrer Aufgaben in Forschung 
und Lehre zusammen. Die Fachhochschulen schlie
ßen mit dem Promotionskolleg eine Kooperations
vereinbarung, in der das Nähere über das Zusam
menwirken geregelt wird; die Kooperationsvereinba
rung kann eine Kooperation mit nichtstaatlichen 
Hochschulen vorsehen. Die Fachhochschule darf die 
nach der Kooperationsvereinbarung durch das Pro
motionskolleg zu erbringenden Tätigkeiten nur bei 
diesem nachfragen; das Promotionskolleg darf die 
nach der Kooperationsvereinbarung durch die Fach
hochschule zu erbringenden Tätigkeiten nur bei die
ser nachfragen." 

63. § 69 Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Von den Absätzen 2 bis 6 abweichende Grade, 
Titel, Ehrengrade, Hochschultitel oder Hoch
schultätigkeitsbezeichnungen dürfen nicht ge
führt werden; das Gleiche gilt, soweit solche Be
zeichnungen durch Titelkauf erworben worden 
sind." 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort "Grad" die Wör
ter ", einen Ehrengrad, einen Hochschultitel oder 
eine Hochschultätigkeitsbezeichnung" eingefügt. 

c) In Satz 3 werden nach dem Wort "Grades" die 
Wörter ", des Ehrengrades, des Hochschultitels 
oder der Hochschultätigkeitsbezeichnung" einge
fügt. 

d) In Satz 4 wird das Wort "gradführenden" durch 
das Wort "bezeichnungsführenden" ersetzt. 

e) In Satz 5 werden die Wörter "Grad- oder Titelfüh
rung" durch die Wörter "Führung eines Grades, 
eines Ehrengrades, eines Hochschultitels oder ei
ner Hochschultätigkeitsbezeichnung" ersetzt. 

f) In Satz 7 werden nach dem Wort "wird" die Wör
ter ,,; dies gilt für Ehrengrade, Hochschultitel und 
Hochschul tä tigkei ts bezeichn ungen entsprechend" 
eingefügt. 

g) In Satz 9 wird die Angabe "Satz 6 und" durch die 
Wörter "den Sätzen 6 und" ersetzt. 

64. § 71 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 5 wird das Wort "erheben" durch 
das Wort "verarbeiten" ersetzt. 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

"Falls das Forschungsvorhaben der wirtschaftli
chen Tätigkeit der Hochschule zuzuordnen ist, ist 
ein Entgelt für anteilige Beihilfe- und Versor
gungsleistungen für eingesetztes verbeamtetes 
Personal zu erheben." 

c) Dem Absatz 6 wird folgender Satz angefügt: 

"Einnahmen aus der Erhebung von anteiligen 
Beihilfe- und Versorgungsleistungen nach Ab
satz 3 Satz 3 sind an das Land abzuführen." 

65. § 72 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 wird wie folgt ge
fasst: 

,,8. die Mitglieder und Angehörigen der Hochschule 
an der Gestaltung des Studiums in sinngemäßer An
wendung der für Hochschulen in staatlicher Träger
schaft oder staatliche Kunsthochschulen geltenden 
Grundsätze mitwirken," 

66. § 73 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden nach dem Wort "Standorte" 
das Wort ", Studienorte" eingefügt. 

b) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

"Das Ministerium wirkt auf Transparenz und Ver
hältnismäßigkeit dieser Kosten beim Wissen
schaftsrat oder bei der vergleichbaren, vom Mi
nisterium benannten Einrichtung hin." 

67. § 73a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 5 werden nach der Angabe 
,,§ 66" die Wörter "Absatz 1 bis 5" eingefügt. 

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

"Ist die Hochschule auf der Grundlage einer Be
gutachtung durch den Wissenschaftsrat oder eine 
vergleichbare, vom Ministerium benannte Ein
richtung durch das Ministerium als Einrichtung 
institutionell anerkannt worden, erstreckt sich 
die Anerkennung auf weitere Studiengänge, so
fern und soweit diese erfolgreich akkreditiert 
worden sind; diese Studiengänge sind dem Minis
terium unverzüglich anzuzeigen." 

c) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern 
"Fachbereichen der Hochschule" die Wörter "auf 
der Grundlage einer Begutachtung durch den 
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Wissenschaftsrat oder eine vergleichbare, vom 
Ministerium benannte Einrichtung" eingefügt. 

d) Absatz 4 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

"Das Ministerium kann allgemein oder im Einzel
fall auf die Ausübung seiner Zustimmung nach 
Satz 1 jederzeit widerruflich verzichten." 

e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a einge
fügt: 

,,(4a) Mit Zustimmung des Ministeriums kann die 
staatlich anerkannte Hochschule einer hauptbe
ruflichen Professorin oder einem hauptberuflichen 
Professor nach Beendigung der Tätigkeit an der 
Hochschule das Recht verleihen, die Bezeichnung 
"Pro-fessorin" oder "Professor" oder "Universi
tätsprofessorin" oder "Universitätsprofessor" 
fortzuführen. §§ 77 Absatz 4 und 123 Absatz 4 des 
Landesbeamtengesetzes finden entsprechende 
Anwendung. Die Zustimmung nach Satz 1 setzt 
eine in der Regel zehnjährige hauptberufliche Tä
tigkeit nach Absatz 4 Satz 1 und 2 voraus." 

f) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird das Wort "nur" gestrichen. 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

"Dient eine Einrichtung außerhalb der 
Hochschule der praktischen Ausbildung in 
anderen Gesundheits bereichen, so kann ihr 
die Hochschule mit Zustimmung des Minis
teriums eine geeignete Bezeichnung, im Falle 
eines Krankenhauses die Bezeichnung "Aka
demisches Lehrkrankenhaus " nebst Nennung 
der spezifischen fachlichen Ausrichtung, ver
leihen." 

ce) Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefügt. 

" Bezeichnungen, die den Bezeichnungen 
nach Satz 2 und 3 zum Verwechseln ähnlich 
sind, dürfen nicht geführt werden." 

68. In § 74 Absatz 1 Satz 3 und 4 und Absatz 3 Satz 1 
wird jeweils nach der Angabe "Absatz 2" die Angabe 
"Satz 1" eingefügt. 

69. § 75 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 wird nach dem Wort "anerkannt" das 
Wort "sind" eingefügt. 

Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 5 wird die Angabe ,,1 und 2" durch die 
Angabe ,,1,2 und 8" ersetzt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

"Im Falle einer Kooperation mit einer staatlich 
anerkannten Hochschule ist das Franchising 
zusätzlich zu den Erfordernissen nach den Sät
zen 1 und 2 nur dann zulässig, wenn die Hoch
schule auf der Grundlage einer Begutachtung 
durch den Wissenschaftsrat oder eine. ver
gleichbare, vom Ministerium benannte Ein
richtung durch das Ministerium als Einrich
tung institutionell anerkannt worden ist." 

70. § 76 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden nach dem Wort "Auf
sicht" die Wörter "über staatlich getragene Hoch
schulen" eingefügt und die Wörter "bei eigenen 
Aufgaben" gestrichen. 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

,,(4) Das Ministerium kann sich jederzeit, auch 
durch Beauftragte, über die Angelegenheiten der 
Hochschule informieren. Es kann an den Sitzun
gen der Hochschulgremien teilnehmen und sich 
von der Hochschule mündlich oder schriftlich un
terrichten lassen, insbesondere die Prüfung an 
Ort und Stelle ermöglichen sowie sich Akten und 
sonstige Unterlagen vorlegen lassen." 

c) Absatz 6 wird aufgehoben. 

d) Absatz 7 wird Absatz 6. 

71. Die §§ 76a und 76b werden aufgehoben. 

72. § 77 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort "Vereinba
rung" die Wörter ,,; Absatz 7 Satz 2 gilt ent
sprechend" eingefügt. 

bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 

"Führen Hochschulen einen Studiengang, 
mehrere Studiengänge oder sonstige Studi
enangebote gemeinsam durch, kann in der 
Vereinbarung festgelegt werden, welche der 
beteiligten Hochschulen die erforderliche 
Prüfungsordnung mit Wirkung für und gegen 
alle beteiligten Hochschulen erlässt." 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort "ist" 
die Wörter ,,; Absatz 7 Satz 2 gilt entsprechend" 
eingefügt. 

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort "zusammenarbeiten" 
durch das Wort "zusammenwirken" ersetzt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

"Tätigkeiten, die Gegenstand einer Regelung 
nach Satz 1 sind, dürfen nur bei dem jeweili
gen Partner des Zusammenwirkens nachge
fragt werden." 

ce) In dem neuen Satz 3 wird das Wort "zusam
mengearbeitet" durch das Wort "zusammen
gewirkt" ersetzt. 

d) Nach Absatz 6 Satz 5 wird folgender Satz einge
fügt: 

"Absatz 7 Satz 2 gilt entsprechend." 

e) Folgender Absatz wird angefügt: 

,,(7) Die Hochschulen können mit anderen Hoch
schulen gemeinsam Forschungsvorhaben im 
Sinne der § § 70 und 71 durchführen; sie können 
das Nähere durch öffentlich-rechtliche Koopera
tionsvereinbarung regeln. Die nach der Koopera
tionsvereinbarung zu erbringenden Tätigkeiten 
dürfen nur bei dem jeweiligen Kooperationspart
ner oder den jeweiligen Kooperationspartnern 
nachgefragt werden." 

73. Nach § 77 werden die folgenden §§ 77a und 77b ein
gefügt: 

,,§ 77a 
Errichtung juristischer Personen 

des öffentlichen Rechts durch Hochschulen 

(1) Die Hochschule ist berechtigt, zur Erfüllung von 
Hochschulaufgaben mit anderen Hochschulen oder 
juristischen Personen des öffentlichen oder des pri
vaten Rechts auf der Grundlage einer öffentlich
rechtlichen Verwaltungsvereinbarung oder, im Falle 
von Nummer 1, selbst durch Ordnung 

1. Stiftungen oder Anstalten des öffentlichen Rechts 
mit eigener Rechtspersönlichkeit sowie 

2. Verbände mit eigener Rechtspersönlichkeit in 
Form einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
(Hochschulverbund) 

zu errichten. Die Ordnung oder die Verwaltungsver
einbarung muss gewährleisten, dass in der Stiftung 
oder der Anstalt die sie errichtende Hochschule oder 
die sie errichtenden Hochschulen einen beherrschen
den Einfluss besitzen; Absatz 4 bleibt unberührt. 

(2) In der Ordnung oder der Verwaltungsvereinba
rung sind insbesondere Regelungen zu treffen zu 

1. dem Zweck und den Aufgaben der juristischen 
Person, 

2. ihrem Namen, 

3. ihren Organen sowie deren Zuständigkeit und 
Verfahrensregelungen; es ist vorzusehen 

a) ein Vorstand, der die Vertretung der juristi
schen Person gegenüber Dritten und die opera
tiven Aufgaben wahrnimmt, sowie 
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b) ein Stiftungs- oder Anstaltsrat sowie bei dem 
Hochschulverbund eine Versammlung der Ver
bandsmitglieder, die oder der über grundsätz
liche Angelegenheiten entscheidet, den Vor
stand wählt und überwacht sowie beim Hoch
schulverbund Verbandsordnungen erlässt, 

4. der Finanzierung der Aufgabenwahrnehmung 
durch die juristische Person einschließlich der 
Verteilung von Personal, Vermögen und Schulden 
im Falle ihrer Auflösung. 

(3) Der Erlass der Ordnung sowie ihre Änderung 
oder Aufhebung bedarf der Zustimmung des Minis
teriums. Das Gleiche gilt hinsichtlich des Abschlus
ses der Verwaltungsvereinbarung. Die Verwaltungs
vereinbarung und der Zustimmungserlass werden im 
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
bekanntgemacht. Die Stiftung, die Anstalt oder der 
Hochschulverbund entsteht mit dem Tag der Be
kanntmachung des Zustimmungserlasses, sofern im 
Zustimmungserlass nichts anderes bestimmt ist. So
weit die Stiftung oder die Anstalt durch Ordnung er
richtet wird, entsteht sie mit dem Tag, der in der 
Ordnung als Errichtungstag geregelt ist. 

(4) Für die ausschließlich durch eine Hochschule er
richtete Stiftung oder Anstalt gelten hinsichtlich der 
Hinwirkungsbefugnis des Rektorats § 16 Absatz 3 
Satz 1 entsprechend sowie hinsichtlich der Befug
nisse des Rektorats § 16 Absatz 3,4 und 5 Satz 1 bis 
3 mit der Maßgabe entsprechend, dass an die Stelle 
des Hochschulrats nach § 16 Absatz 4 Satz 3 der 
Stiftungs- oder der Anstaltsrat tritt. Die Ordnung 
kann eine weitergehende Aufsicht des Rektorats vor
sehen. 

(5) Die Stiftung, die Anstalt und der Hochschulver
bund untersteht der Rechtsaufsicht des Ministeri
ums; § 76 Absatz 2 bis 6 gilt entsprechend. § 5 Ab
satz 7 Satz 4 gilt für die Stiftung, die Anstalt oder 
den Hochschulverbund entsprechend. Das Ministe
rium kann Verwaltungsvorschriften zur Haushalts
und Wirtschaftsführung der Stiftung, der Anstalt 
oder des Hochschulverbunds erlassen. 

(6) Sofern die juristische Person Aufgaben in For
schung und Lehre wahrnehmen soll, gelten § 4 und 
§ 11 Absatz 2 und 3 entsprechend. Für die Gewähr
leistung dieser Rechte ist durch geeignete organisa
torische Regelungen in der Verwaltungsvereinbarung 
oder in der die Stiftung oder die Anstalt errichten
den Ordnung Sorge zu tragen. 

(7) Die Verwaltungsvereinbarung kann vorsehen, 
dass der Hochschulverbund das Recht der Selbstver
waltung im Rahmen der Gesetze besitzt. Im Rahmen 
der Gesetze und der Verwaltungsvereinbarung in der 
Form des Zustimmungserlasses kann der Verbund 
seine Angelegenheiten durch Satzung regeln. 

(8) Sofern die Hochschule im Rahmen ihrer Aufga
ben auf der Grundlage einer Kooperationsvereinba
rung mit der Stiftung, der Anstalt oder dem Hoch
schulverbund zusammenwirkt, dürfen die nach die
ser öffentlich-rechtlichen Kooperationsvereinbarung 
zu erbringenden Tätigkeiten nur bei dem jeweiligen 
Kooperationspartner nachgefragt werden. 

§ 77b 
Besondere Vorschriften 

betreffend die Fernuniversität in Hagen 

(1) Die Fernuniversität in Hagen erfüllt die ihr ob
liegenden Aufgaben in Lehre, Studium und Weiter
bildung im Wege des Fernstudiums und unter Be
rücksichtigung der Anforderungen für ein Lebens
langes Lernen. Zur Durchführung des Fernstudiums 
bedient sie sich im Rahmen eines Blended-Lear
ning-Ansatzes verschiedener Medien. Unbeschadet 
des Einsatzes gedruckter Studienmaterialien bedient 
sie sich insbesondere Online-Lehrangeboten in Form 
elektronisch basierter Methoden und Instrumente 
und öffnet sich für weitere Zielgruppen. 

(2) Die Fernuniversität in Hagen ergreift Maßnah
men, sich im Bereich der Lehre, des Studiums und 
der Weiterbildung zu einer online basierten Universi
tät weiter zu entwickeln. 

(3) Die Fernuniversität in Hagen kann regeln, dass 
für eine Einschreibung in einen Studiengang der 
Nachweis des Vorliegens der Zugangsvoraussetzun
gen nach § 49 nicht erforderlich ist; im Falle einer 
derartigen Regelung kann der akademische Grad nur 
verliehen oder zu einer staatlichen oder kirchlichen 
Prüfung nur zugelassen werden, sofern dieser Nach
weis bis zum Abschluss des Studiums erbracht wird. 
Die Fernuniversität in Hagen kann zudem regeln, 
dass auch Gasthörerinnen und Gasthörer berechtigt 
sind, Prüfungen abzulegen und auf der Grundlage 
dieser Prüfungen ein Zertifikat der Fernuniversität 
in Hagen zu erhalten. 

(4) Zur Verbesserung des Studienerfolgs und der 
Entwicklung und Verwendung von Online-Lehrange
boten sowie zu ihrer Weiterentwicklung kann die 
Fernuniversität in Hagen das Nähere zu den Absät
zen 1 bis 3 durch Ordnung regeln und dabei von den 
Bestimmungen der §§ 48 bis 52, 60 bis 62a sowie 66 
abweichende Regelungen treffen. Werden von diesen 
Bestimmungen des Hochschulgesetzes abweichende 
Regelungen getroffen, bedarf die Ordnung des Ein
vernehmens des Ministeriums." 

74. Der bisherige § 77a wird § 77c. 

75. In § 81 Absatz 3 Satz 4 werden die Wörter "dem Er
satzschulfinanzgesetz" durch die Wörter "den Vor
schriften zur Ersatzschulfinanzierung" ersetzt. 

76. § 82 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 82 
Ministerium; Verwaltungsvorschriften; 

Geltung von Gesetzen". 

b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Es erlässt die zur Ausführung dieses Gesetzes 
erforderlichen Verwaltungsvorschriften." 

c) In Absatz 4 werden die Wörter '" zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. November 
2010 (GV NRW. S. 600)" durch die Wörter "in der 
jeweils geltenden Fassung" ersetzt. 

d) Absatz 5 wird aufgehoben. 

77. § 83 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter "erstattet den Hochschulen" wer
den durch das Wort "trägt" ersetzt. 

bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

,,2. die Ausgleichszahlungen nach dem Ver
sorgungslasten teil ungs-S taa tsvertrag oder 
nach den §§ 94 bis 102 des Landesbeamten
versorgungsgesetzes, ". 

b) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort "Finanzministe
rium" durch die Wörter "für Finanzen zuständi
gen Ministerium" ersetzt. 

78. § 84 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter ,,; soweit eine 
Regelung in der Prüfungs ordnung § 64 Ab
satz 2a widerspricht, tritt sie mit dem In
krafttreten dieses Gesetzes außer Kraft" ge
strichen. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,,2015" durch die 
Angabe ,,2020" ersetzt. 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

,,(5) § 17a ist erst mit Wirkung vom 1. Oktober 
2020 anwendbar. § 75 Absatz 3 Satz 8 ist erst mit 
Wirkung ab dem 1. April 2023 anzuwenden." 

Artikel 2 
Änderung des Hochschulabgabengesetzes 

§ 6 des Hochschulabgabengesetzes vom 21. März 2006 
(Gv. NRW. S. 119), das zuletzt durch Artikel 11 des Ge
setzes vom 16. September 2014 (Gv. NRW. S. 547) geän
dert worden ist, wird wie folgt gefasst: 
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,,§ 6 
Gebühren beim Fern- und Verbundstudium 

Für die Aufbereitung und technische Umsetzung, den 
Vertrieb und den Bezug der Inhalte von Fern- und Ver
bundstudien werden Gebühren erhoben; § 25 Absatz 2 
Satz 4 des Gebührengesetzes für das Land Nord
rhein-Westfalen gilt entsprechend. Bezug im Sinne des 
Satzes 1 sind sämtliche Maßnahmen, die den Studieren
den den Zugang zu den Studieninhalten eröffnen und 
deren Rezeption ermöglichen und unterstützen. Dazu 
kann auch die dezentrale fachliche Betreuung der In
halte von Fern- und Verbundstudien einschließlich der 
Beanspruchung der dezentralen örtlichen Infrastruktur 
gehören. Das Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Bestimmungen über die Erhebung 
und über die Höhe der Gebühren nach Satz 1 zu erlas
sen. § 19 Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend." 

Artikel 3 
Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2019 in Kraft. 

Düsseldorf, den 12. Juli 2019 

(L.S.) 
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Der Minister des Innern 

Zugleich für den Minister der Jusitz 

Herbert R e u 1 

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 

Prof. Dr. Andreas P i n k war t 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef Lau man n 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Yvonne G e bau e r 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung 

Ina S c h a r ren b ach 

Der Minister für Verkehr 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

U rsula H ein e n - E s s e r 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Isabel P f e i f f e r - P 0 e n s gen 

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales 

Dr. Stephan Hol t hof f - P f ö r t n e r 

Gv. NRW. 2019 S. 425 
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Fünfte Verordnung zur Änderung 
der Bereitschaftsdienst - VO - § 22 c GVG 

Vom 23. Juli 2019 

Auf Grund des § 22 c Absatz 1 Satz 1 und 3 des Gerichts
verfassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. Mai 1975 (BGBL I S. 1077), der zuletzt durch Ar
tikel 4 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (BGBL I S. 840) 
geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 
Satz 1 des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 26. 
Januar 2010 (Gv. NRW. S. 30) verordnet das Ministerium 
der Justiz: 

Artikel 1 

In § 2 der Bereitschaftsdienst - VO - § 22 c GVG vom 23. 
September 2003 (Gv. NRW. S. 603), die zuletzt durch Ver
ordnung vom 11. Dezember 2017 (Gv. NRW. S. 948) geän
dert worden ist, werden die Wörter "und Königswinter" 
durch die Wörter ", Euskirchen, Siegburg, Königswinter, 
Rheinbach und Waldbröl, wobei zum Bereitschaftsdienst 
auch die Richter des Landgerichts Bonn heranzuziehen 
sind" ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2019 in Kraft. 

Düsseldorf, den 23. Juli 2019 

Der Minister der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Peter B i e sen b ach 

Gv. NRW. 2019 S. 438 

792 

Zweite Verordnung 
zur Änderung der Landesjagdzeitenverordnung 

Vom 11. Juli 2019 

Auf Grund des § 24 Absatz 1 des Landesjagdgesetzes 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma
chung vom 7. Dezember 1994 (Gv. NRW 1995 S. 2, ber. 
1997 S. 56), der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Mai 
2015 (Gv. NRW. S. 448, ber. S. 629) neu gefasst worden 
ist, verordnet das Ministerium für Umwelt, Landwirt
schaft, Natur- und Verbraucherschutz im Einvernehmen 
mit dem Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen: 

Artikel 1 

Die Landesjagdzeitenverordnung vom 28. Mai 2015 (Gv. 
NRW. S. 468), die durch Verordnung vom 14. März 2019 
(Gv. NRW. S. 187) geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Angabe ,,12. Mai 2015 (Gv. 
NRW. S. 448)"durch die Angabe ,,26. Februar 2019 
(Gv. NRW. S. 153)" und die Wörter "Artikel 1 des 
Gesetzes vom 29. Mai 2013 (BGBL I S. 1386)" 
durch die Wörter "Artikel 2 des Gesetzes vom 14. 
November 2018 (BGBL I S. 1850)" ersetzt. 

b) Absatz 3 Satz 2 und 3 wird aufgehoben. 

2. In § 3 Absatz 1 werden die Wörter "und mit Ablauf 
des 31. Dezember 2020 außer Kraft" gestrichen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 
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